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Editorial 

 Liebe Freundinnen und Freunde der 

Medizinischen Flüchtlingshilfe,

mit dem Jahresbericht 2008 präsentiert 

sich die MFH in einem neuen Layout und 

in einem neuen Stil. Nicht etwa, weil wir 

meinten, einen Tapetenwechsel zu benö-

tigen, sondern vor allem weil sich auch die 

MFH am Ende des Jahres 2008 deutlich 

von der des Vorjahres unterscheidet.

Von der Initiative zur Organisation

Die einschneidenden Veränderungen 

haben wir bereits zum Ende des Jahres 

2007 eingeleitet und während der da-

rauf folgenden zwölf Monate erprobt. 

Seitdem wird die Organisation von einem 

geschäftsführenden Vorstand geleitet, 

der die regelmäßigen Plena der ersten 

elf Jahre als Entscheidungsorgan abge-

löst hat. Der neue Vorstand besteht aus 

Marjan Aghaie, Lennart Peters, Georg 

Eberwein, Knut Rauchfuss und Christoph 

Quick und arbeitet ehrenamtlich. Zu den 

ersten Aufgaben des neuen Vorstandes 

gehörten eine nachhaltige Haushaltspla-

nung und der Ausbau des MFH-Teams. 

Mit Kirsten Ben Haddou gelang es uns im 

März 2008 eine engagierte Mitarbeiterin 

für die Öffentlichkeitsarbeit und das Fund-

raising zu gewinnen. Die Psychotherapie 

für Überlebende von Folter und Krieg  

konnte im Jahresverlauf personell aus-

gebaut, die Sozial- und Menschenrechts-

arbeit fortgeführt werden. Eine neue AG 

zur Unterstützung sozialer und flücht-

lingspolitischer Belange wurde einge-

richtet (siehe Beitrag in diesem Heft) und 

eine starke Gruppe von Ehrenamtlichen 

sicherte die medizinische Sprechstunde. 

Am Ende des Jahres 2008 können wir 

daher erfolgreich damit drohen, dass 

auch in den nächsten Jahren mit einer 

frechen Einmischung der MFH zu rech-

nen sein wird.

Von der psychosozialen Beratung 

zum Therapiezentrum

Der Beginn des Jahres 2008 startete mit 

einem Paukenschlag. Der „Internationale 

Rehabilitationsrat für Folteropfer“ (IRCT) 

mit Sitz in Kopenhagen akkreditierte die 

MFH als neues Mitglied (siehe Beitrag in 

diesem Heft). Seither sind wir als Thera-

piezentrum für Folterüberlebende inter-

national anerkannt. Neben der MFH in 

Bochum existieren in Deutschland drei 

weitere Zentren des Dachverbandes: In 

Berlin, Kiel und Lindau. Nach beinahe 

zehn Jahren des schrittweisen Aufbaus 

der psychosozialen Beratung und The-

rapie für Überlebende von Folter und 

Krieg, stellte die Aufnahme in den IRCT 

für die MFH eine außergewöhnliche An-

erkennung dar. Im weiteren Jahresverlauf 

gelang es der MFH mit Nadine Tierelinckx 
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und Anamaria Diaz zwei Therapeutinnen 

neu einzustellen. Auch im Jahr 2008 be-

treute die MFH ihre KlientInnen nicht nur 

therapeutisch, sondern „psychosozial“. 

Hanif Hidarnejad, der als Flüchtlingssozi-

alarbeiter der MFH im Jahresverlauf mehr 

als 300 KlientInnen beriet und unterstütz-

te, gelang es, für 38 Flüchtlinge eine Auf-

enthaltserlaubnis durchzusetzen. Oft ist 

ein stabiler Aufenthalt für Überlebende 

schwerer Menschenrechtsverletzungen 

die erste Voraussetzung, überhaupt mit 

einer therapeutischen Aufarbeitung ih-

rer traumatischen Erlebnisse beginnen 

zu können.

Außerdem beteiligten sich Mitarbeite-

rInnen der MFH in enger Zusammenarbeit 

mit den Universitäten in Wien und Erlan-

gen an der Erarbeitung der deutschen 

Herausgabe des „Istanbul Protokolls“, 

eines UN-Manuals zur gerichtsverwert-

baren Dokumentation von Folter (siehe 

Beitrag in diesem Heft).

Gerechtigkeit heilt: Von der 

Koordination zur Intervention

Das weltweite Netzwerk von Menschen-

rechtsorganisationen, die gegen die 

Straflosigkeit schwerer Menschenrechts-

verletzungen kämpfen, konnte im Jahr 

2008 ausgebaut werden. Hinzu kamen 

Organisationen aus Zypern, Kolumbien, 

Israel und dem Kongo. Damit erhöhte sich 

die Zahl der Gruppen, die sich unter dem 

Slogan „Gerechtigkeit heilt“ zusammenge-

funden haben auf über 60 aus 30 Ländern. 

Das Netzwerk wird koordiniert von Bianca 

Schmolze – leider noch immer auf einer 

halben Stelle. Eines der nächsten Ziele der 

MFH ist der Ausbau des Bereiches „Ge-

rechtigkeit heilt“.

Während des Jahres 2008 waren 

zwei Partner von „Gerechtigkeit heilt“ 

schweren Verfolgungsmaßnahmen aus-

gesetzt. Am 26. Juni, dem internationalen 

Tag zur Unterstützung von Folterüberle-

benden, wurde Guy Kitwe Mulunda im 

Kongo von staatlichen Sicherheitskräften 

verschleppt und verschwand. Mit Hilfe ei-

ner internationalen Kampagne gelang es 

dem Netzwerk „Gerechtigkeit heilt“ und 

der Organisation „Save Kongo“ vor Ort, 

Guy Kitwe Mulunda zu finden und seine 

Freilassung zu erwirken. Bereits zum Jah-

reswechsel war auch Monica Feria Tinta, 

eine peruanische Menschenrechtsan-

wältin, bei der Ausreise aus Deutschland 

verhaftet worden, weil der peruanische 

Staat einen internationalen Haftbefehl 

gegen sie erlassen hatte – die Rache 

für ein Urteil des Interamerikanischen 

Gerichtshofes, vor dem Monica Feria 

die peruanische Regierung erfolgreich 

 wegen eines Gefängnismassakers ver-

klagt hatte. Die MFH unterstützte Moni-

ca Feria, bis das nervenaufreibende Tau-

ziehen um ihre Auslieferung schließlich 

am 22. August ein positives Ende fand. 
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Das Oberlandesgericht Köln lehnte die 

Auslieferung ab und nach mehr als acht 

Monaten konnte die Menschenrechts-

anwältin endlich Deutschland verlassen 

und nach England zurückkehren, wo sie 

seit 1994 lebt. 

Im November besuchte dann auch 

Guy Kitwe Mulunda die MFH. Gemein-

sam wurde verabredet dem Kampf ge-

gen Straflosigkeit im Kongo zukünftig 

einen Schwerpunkt einzuräumen, zumal 

mindestens ein führender Vertreter ei-

ner kongolesischen Kriegspartei, die für 

schwere Kriegsverbrechen verantwortlich 

ist, ungestraft in Deutschland lebt.1 

Auch im Fall der Auslieferung des 

ehemaligen Innenministers der paragu-

ayischen Stroessner-Diktatur aus dem 

hondurenischen Exil wurde das Netzwerk 

aktiv. Damit ist der Schritt vom reinen In-

formationsaustausch zur praktischen In-

tervention vollzogen.

Außerdem veröffentlichte „Gerechtig-

keit heilt“ das Buch „Kein Vergeben, kein 

Vergessen“,2 in dem die Erfahrungen im 

Kampf gegen Straflosigkeit aus 13 Ländern 

zusammengetragen werden.

Von der lokalen Sprechstunde zum 

bundesweiten Netzwerk

Auch in 2008 gelang es der MFH wei-

tere ehrenamtliche HelferInnen für die 

medizinische Versorgung, vor allem für 

Flüchtlinge ohne Papiere zu gewinnen. 

Die Organisation der medizinischen 

Sprechstunde ging von Nina Marschall 

an Edna Brede über, da Nina Marschall 

für längere Zeit in Westafrika medizinisch 

tätig wurde. 

Im Jahresverlauf gelang es eine Reihe 

von Erfolgen bei der Aufenthaltsicherung 

schwangerer KlientInnen zu erzielen und 

ihnen damit einen Zugang zu regulärer 

Gesundheitsversorgung ermöglichen. Für 

Schwangere ohne Papiere gestalten sich 

die Bemühungen, einen Zugang zu einer 

Entbindung in der Klinik zu organisieren, 

jedoch schwieriger als zuvor.

Auf Initiative von Medinetz-Freiburg 

organisierte die MFH im Juni ein bun-

desweites Treffen der Medizinischen 

Flüchtlingshilfen, das es mehrere Jahre 

nicht mehr gegeben hatte (siehe Bei-

trag in diesem Heft). Das Treffen führte 

zu einer deutlichen Intensivierung des 

(1) Murwanashyaka muss vor Gericht. Interview mit Guy Kitwe Mulunda von Bianca Schmolze.  

In: ak 534, 19. Dezember 2008

(2) Schmolze B, Rauchfuss K. [Hg.] (2008): Kein Vergeben. Kein Vergessen. Der internationale Kampf 

gegen Straflosigkeit. Berlin: Assoziation A;  http://www.assoziation-a.de/neu/Kein_Vergeben_

Kein_Vergessen.htm
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Der kongolesische 

Menschenrechtler Guy 

Kitwe Mulunda, mit 

Bianca Schmolze, nach 

seiner Freilassung zu 

Besuch in Bochum

bundesweiten Austausches, der nun 

regelmäßig fortgesetzt wird. Auch eine 

gemeinsame Homepage der verschie-

denen Gruppen wurde eingerichtet:  

www.medibueros.org 

Diese Erfolge wären sämtlich nicht 

möglich gewesen ohne die professionelle 

Buchhaltung und Büroorganisation, für 

die Mechtild Peters in der MFH verant-

wortlich ist. Und selbstverständlich wären 

wir nichts ohne die tatkräftige Unterstüt-

zung zahlreicher ehrenamtlicher Helfe-

rInnen und SpenderInnen, die einzeln 

hier namentlich zu nennen den Rahmen 

dieses Jahresberichtes sprengen würde. 

Ihnen gilt auch in diesem Jahr unser auf-

richtiger Dank.

Ungeachtet dessen hat sich die 

 Situation für Flüchtlinge im Jahr 2008 

weiter verschärft. Skandalöse Nachrich-

ten über die Folter von Flüchtlingen in 

Griechenland und rassistische Pogrome 

in Italien erreichten uns im gesamten Jah-

resverlauf. Weiterhin wurden Leichen an 

den Stränden des Mittelmeers angespült 

und die EU-Grenzschutzagentur FRONTEX 

jagte Bootsflüchtlinge auf hoher See. Eine 

gemeinsame Abschieberichtlinie der EU-

Mitgliedsstaaten senkte Standards und 

Rechtssicherheiten von Flüchtlingen 

europaweit auf deutsches Niveau und 

darunter.

In dieser Situation hatten wir auch dieses 

Jahr weniger Kraft und weniger Ressour-

cen als Herausforderungen, zu denen wir 

noch viel mehr hätten machen können 

und müssen. Wer sich bei der MFH enga-

gieren möchte, ist wie immer herzlich will-

kommen, und wer trotz der Wirtschaftskri-

se noch ein wenig Geld übrig hat, um die 

Projekte der MFH zu unterstützen, dem 

oder der ist unser Dank sicher.

Für den Vorstand der Medizinischen 

Flüchtlingshilfe,

Knut Rauchfuss
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Bundesweites Treffen 
der medizinischen 
Flüchtlingshilfen 
– ein Resümee 
Von Lennart Peters

Am 14. und 15 . Juni 2008 trafen sich 

in Bochum im Kulturzentrum Bahnhof 

Langendreer 35 VertreterInnen fast al-

ler medizinischen Flüchtlingshilfen in 

Deutschland, nur die Initiativen aus Bre-

men, Bonn und Rhein-Neckar fehlten aus 

Zeitgründen. Angeregt hatte das Treffen 

die Gruppe vom Rasthaus Freiburg, wir 

sind in Bochum spontan als Ausrichtende 

angetreten. Zu Beginn waren wir recht 

hoffnungsvoll, nach dem Treffen eine 

Art Dachverband gegründet oder ein/e 

SprecherIn bestimmt zu haben, um un-

sere gemeinsamen Interessen gebündelt 

vertreten zu können. Im Verlauf wurde 

aber klar, dass wir, obwohl wir letztlich alle 

eine Leistung für illegalisierte Flüchtlinge 

anbieten, die eigentlich der Staat über-

nehmen muß, doch eine sehr vielfältige 

Gruppe mit unterschiedlichster politischer 

Motivation, Konsequenz und logistischen 

Möglichkeiten sind. Für uns in Bochum 

gilt, dass – auch wenn die medizinische 

Vermittlungsarbeit von Anfang an und 

nach wie vor ehrenamtlich bzw. unent-

geltlich geleistet wird – außer uns kaum 

jemand über ein durchgehend besetztes 

VertreterInnen der Medizinischen Flüchtlingshilfen beim bundesweiten Treffen in Bochum
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Büro geschweige denn einen eigenen 

Sozialdienst oder PsychotherapeutInnen 

verfügen kann. Wir haben in mehreren 

Workshops am ersten Tag, durch Berichte 

über die praktische Alltagsarbeit, Gemein-

samkeiten und Schwierigkeiten unserer 

Arbeit herausgestellt, wovon vor allem die 

neueren Initiativen profitieren konnten. Ein 

drängendes Problem für viele Gruppen ist 

der Anstieg von EU-BürgerInnen aus neu-

en EU- Staaten, die legal, aber dennoch 

ohne Versicherungsschutz in Deutsch-

land leben und unsere Hilfe suchen.  

Erstaunlich war auch der Austausch über 

die Erfahrungen mit der Malteser Mig-

ranten Medizin, die über Berlin hinaus 

nun auch in anderen Städten zweifellos 

gute Hilfe leistet, andererseits durch die 

kirchliche Trägerschaft und den karita-

tiven Anspruch den Kommunen offen-

bar ein angenehmerer Partner ist und 

die politischen Medibüros sogar aktiv zu 

verdrängen sucht!

Auch unser jeweiliges Selbstver-
ständnis spielte, besonders im Ab-
schlussplenum am zweiten Tag eine 
große Rolle – es reicht von pragma-
tischer medizinischer Hilfe, vor allem 
durch viele der jüngeren Initiativen die 
aus Studierenden-Gruppen der IPPNW 
 (Internationalen Ärzte für die Verhütung 
des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Ver-
antwortung e.V.) entstanden sind, bis 

hin zu entschiedenen Positionen im 
Sinne von „Kein Mensch ist Illegal“. Hier 
war noch kein Konsens zu finden, der 
über eine Abschaffung des §87 Auf-
enthG hinausgeht. Es fand aber eine 
virtuelle Vernetzung statt, die sich im 
Portal www.medibueros.org, welches 
auf alle deutschen medizinischen 
Flüchtlingshilfen verlinkt, zeigt. 

Trotz aller Kontroversen war es ein 

interessantes und lohnendes Treffen und 

Kennenlernen, das am 21. und 22. Juni 

2009 in Freiburg seine Fortsetzung findet. 

Wir sind gespannt, wie weit sich unsere 

Gruppen weiter annähern! 
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Psychotherapie und 
psychologische Beratung für 
traumatisierte Menschen in 
der MFH Bochum
Von Barbara Freitag

Für Überlebende von Krieg, Folter und Ge-

walt bietet die MFH Psychotherapie und 

psychologische Beratung an. Diese Men-

schen haben meist extreme Traumatisie-

rungen durch „man made desaster“ erlebt, 

d.h. sie haben von Menschen gemachte 

Gewalt und eine tiefgreifende Verstörung 

ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen 

erfahren, indem sie im Heimatland Opfer 

von Folter, sexualisierter Gewalt, Krieg und 

Vertreibung geworden sind. Aber auch auf 

der Flucht sind sie meist mit Gewalt und 

Lebensbedrohung konfrontiert worden. 

Haben sie dann das „sichere“ Deutschland 

erreicht, so machen sie erneut die Erfah-

rung extremen Kontrollverlustes, indem 

sie als AsylbewerberInnen z.B. nicht frei 

bestimmen können wo sie wohnen wol-

len, nicht arbeiten dürfen und sich nicht 

frei bewegen dürfen. 

Diese Menschen haben somit Brüche, 

Verluste, Lebensbedrohung, starke Be-

schneidungen ihrer Autonomie erlebt und 

sie entbehren der Sicherheit einer trag-

fähigen Zukunftsperspektive. Sie haben 

somit nicht nur ein Trauma erlebt, sondern 

eine Abfolge von Traumata. Damit wir die-

sen Menschen angemessen begegnen 

können, ist es nötig, den Prozesscharak-

ter von Trauma zu berücksichtigen. Der 

psychologischen Beratung und Psycho-

therapie für diese traumatisierten Flücht-

linge liegt an der MFH somit das Konzept 

der „sequentiellen Traumatisierung“ von 

Hans Keilson zugrunde. Dieses Konzept 

 unterscheidet zwischen verschiedenen 

Sequenzen, z.B. Vor-Flucht, Flucht, Nach-

Flucht, wodurch die Fortdauer von Trauma 

betont wird. Auch das Leben im Exil unter 

prekären Bedingungen wird als eine eige-

ne traumatische Sequenz verstanden. Bei 

der psychologischen Beratung und Thera-

pie traumatisierter Menschen an der MFH 

wird somit nicht nur auf die Vergangen-

heit und das primäre Trauma fokussiert, 

sondern auch die gegenwärtige Situation 

als Teil des traumatischen Prozesses mit 

einbezogen. Zum angemessenen Ver-

ständnis der Überlebenden extremer, von 

Menschen gemachter Gewalt und für ihre 

Behandlung ist es zwingend erforderlich 

das Individuum mit seiner Symptomatik 

in den Kontext der Gesellschaft als sozi-

okulturellem Hintergrund zu setzen und 

zwischen diesen eine Wechselwirkung zu 

sehen. 

Zum Verständnis von Trauma und den 

Überlebenden von extremer Gewalt wird 

daraus deutlich, dass auf der individuellen 

Ebene eine Symptomatik beobachtbar ist, 

die den Betroffenen eine selbständige 
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Bewältigung von Alltagsanforderungen 

unmöglich macht. Häufig leiden die 

KlientInnen der MFH an einer Posttrau-

matischen Belastungsstörung, Persön-

lichkeitsstörungen, Depression, Angststö-

rungen, psychotischen und dissoziativen 

Störungen und somatoformen Störungen. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene wird 

deutlich, dass es sich um ein psychosozi-

ales Trauma handelt, ein Trauma, dass auf 

Grund von sozialen und/oder politischen 

Verhältnissen entstanden ist. 

Für die Behandlung von Trauma ergibt 

sich daraus, dass neben der Behandlung 

der individuellen Folgen von Trauma auch 

die gesellschaftlichen Faktoren für Trauma 

gesehen und berücksichtigt werden. Die 

Begleitung von traumatisierten Menschen 

ist somit immer eine interdisziplinäre 

Aufgabe, an der sehr unterschiedliche 

Professionen beteiligt sind, z.B. Rechts-

anwältInnen, SozialarbeiterInnen, Psycho-

logInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, Sprach-

mittlerInnen. Eine gute Zusammenarbeit 

zwischen den Beteiligten und mit den 

Betroffenen ist zentral, da diese Akteure 

auch die Aufnahmegesellschaft vertreten. 

Somit bieten sie den Extremtraumatisier-

ten die Möglichkeit „gute“ Erfahrungen in 

der neuen Umgebung zu machen, was 

heilsam auf das Trauma wirken kann. 

Die Abteilung Psychotherapie und 

psychologische Beratung der MFH Bo-

chum ist eng mit dem Bereich Sozialarbeit 

verzahnt, so dass Belange des Alltags wie 

z.B. Arbeitsaufnahme, Wohnsituation und 

Ausbildung durch Experten innerhalb der 

MFH begleitet werden können. Die Ver-

zahnung mit der Medizinischen Sprech-

stunde ermöglicht die rasche Abklärung 

medizinischer Belange durch entspre-

chende Fachleute. 

Innerhalb der Psychotherapie und 

psychologischen Beratung wird eben-

falls interdisziplinär gearbeitet, um eine 

adäquate Versorgung von traumatisierten 

Flüchtlingen zu ermöglichen. Dazu wer-

den bei Bedarf geschulte Sprach- und Kul-

turmittlerInnen und DolmetscherInnen 

hinzugezogen. Der allgemeine Ansatz ist 

ressourcenorientiert, d.h. die Potentiale 

der Flüchtlinge zu mobilisieren und zu 

stärken. Diese Potentiale sind den Be-

troffenen häufig nicht (mehr) bewusst, 

so dass die „guten Vorerfahrungen“ erst 

wieder neu wahrgenommen werden müs-

sen, bevor man an ihnen anknüpfen kann. 

Wichtig hierbei ist, die Methoden und das 

Setting auf die individuelle Bedürfnislage 

der traumatisierten Flüchtlinge anzupas-

sen. Stärker als in anderen psychothera-

peutischen Settings ist die Beziehung zwi-

schen TherapeutIn und KlientIn für die Be-

handlung von traumatisierten Menschen 

zentral. Das intensive Vertrauensverhältnis 

wird durch die störungsbedingte Sympto-

matik immer wieder sehr auf die Probe 

gestellt. Hier ist Verlässlichkeit und Partei-
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lichkeit auf Seiten der Therapeutin zwin-

gend erforderlich. Da sich die MFH auch 

als Menschenrechtsorganisation versteht 

ist eine Parteilichkeit für die Flüchtlinge, 

auch über das therapeutische Setting hin-

aus, selbstverständlich. 

In der Arbeit mit traumatisierten 

Flüchtlingen werden an der MFH Ele-

mente aus der Gesprächstherapie, der 

Verhaltenstherapie, der Körpertherapie 

und der tiefenpsychologischen Therapie 

angewandt. Zusätzlich können Kunstthe-

rapie und Familientherapie durch externe 

 TherapeutInnen angeboten werden. 

So lange der Aufenthalt nicht geklärt 

ist, besteht keine äußere Sicherheit. Somit 

kann keine traumaintegrierende Thera-

pie stattfinden. Der Fokus der Arbeit liegt 

dann in der Stabilisierung und Psycho-

edukation der KlientInnen. Hier spielen 

die nonverbalen Therapiemethoden eine 

sehr große Rolle. 

Ist der Aufenthalt geklärt, so kann mit 

der Integration des Traumas in die eigene 

Biographie begonnen werden. Dies be-

deutet, dass das Erlebte als Bestandteil 

des eigenen Lebens akzeptiert wird. Hier-

für ist ein Betrachten und Betrauern nötig, 

um die lebensbehindernden Folgen des 

Erlittenen zu überwinden und das eigene 

Leben wieder aktiv gestaltend leben zu 

können. Um dahingehend wirken zu kön-

nen, ist in der therapeutischen Arbeit ein 

umfassendes Wissen über das Herkunfts-

land hinsichtlich kultureller, gesellschaft-

licher und politischer Gegebenheiten 

zwingend erforderlich. Dazu gehört auch 

ein Wissen um das Krankheitsverständnis 

und die Behandlungsmöglichkeiten, da 

es häufig große Abweichungen zu dem 

traditionellen Verständnis der Mehrheits-

gesellschaft gibt. Für die Beratung und Be-

gleitung von traumatisierten Flüchtlingen 

ist eine hohe interkulturelle Sensibilität 

und Kompetenz erforderlich, worüber 

das Team der Abteilung Psychotherapie 

und psychologische Beratung in der MFH 

verfügt. 
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Zukunftsperspektiven in 
der psychotherapeutischen 
Versorgung – 
das neue Team der MFH im Interview

Die Psychotherapie der MFH richtet ihr 

Angebot an Überlebende von Folter, se-

xualisierter Gewalt, Misshandlung, Verfol-

gung, Vertreibung und schwerer Trauma-

tisierung in Kriegs- und Krisengebieten. 

Das Angebot ist anonym, kostenlos und 

freiwillig. Anamaria Diaz, Barbara Freitag 

und Judith Rau sind das psychotherapeu-

tische Team der MFH. Wie sie arbeiten und 

welche Pläne sie haben, erzählen sie im 

Interview mit Sabine Josten.  

Wie erleben Sie ihre Klienten?
Diaz: Wir lernen Menschen kennen, 

die in einer Misere leben. Wer aus seiner 

Heimat flüchten muss braucht oftmals Un-

terstützung, um sich wieder verwurzeln 

zu können. Wir arbeiten mit diesen Men-

schen daran ihre Ressourcen zu erken-

nen und zu stärken, suchen gemeinsam 

mit ihnen nach positiven Erfahrungen. 

Beides haben sie leider oft lange nicht 

gespürt. Sie haben ihren Selbstwert und 

ihre Selbstwirksamkeit verloren. 

Wie passiert das?
Freitag: Flüchtlinge erfahren einen to-

talen Kontrollverlust, zuerst in ihrer Heimat, 

dann hier. Auch in Deutschland können 

sie nicht über sich selbst bestimmen: Sie 

können nicht hingehen, wo sie möchten. 

Sie können nicht essen, was sie möchten. 

Zudem: Wie wird ihnen hier begegnet? Sie 

erfahren Respektlosigkeit, Ausgrenzung, 

Rassismus, Fremdbestimmtheit. Müssen 

im Asylheim leben, weit vor der Stadt, wo 

keine Busse fahren. Wo sie aus den Augen 

der Menschen sind...

Diaz: Eine unserer Klientinnen musste 

von der Bushaltestelle etwa 1,5 Kilome-

ter zu Fuß zu ihrem Heim gehen, nachts 

auf einer Landstraße. Auf dem Weg ist sie 

überfallen worden!

Wie arbeiten Sie mit ihnen?
Freitag: In der Psychotherapie ar-

beiten wir mit den individuellen Stär-

ken unserer KlientInnen, und zwar auf 

 sozialer, psychischer und körperlicher 

Ebene  – mit dem Ziel einer Re-Integrität 

von Körper, Geist und Seele. Wir unter-

stützen sie aber auch, indem wir sie in den  

„kleinen“ Dingen des Lebens ermuntern. 

Das sind vielleicht kleine, aber hochwirk-

same Schritte für sie. Es geht darum, den 

KlientInnen die Kontrolle über ihr eigenes 

Leben zurückzugeben.

Rau: Kürzlich sagte ein Klient zu mir: 

„Mein Leben liegt in ihren Händen“. Ich 

sagte ihm: „Sie haben die Behördengänge 

gemacht, Sie kommen jede Woche hierher 

und kümmern sich. Sie haben ihr Leben 

selbst in der Hand.“

Diaz: Wir unterstützen unsere 
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 KlientInnen in allen wichtigen Lebens-

themen. Dabei kann es auch einmal 

darum gehen, mit ihnen zusammen die 

Stellenanzeigen zu lesen, bei Arbeitge-

bern anzurufen oder gemeinsam vorbei-

zugehen. 

Freitag: Genau, und so tragen wir auch 

viel zur Kulturvermittlung bei. Wir zeigen, 

wie Prozesse hier überhaupt laufen. Viele 

wissen gar nicht, wie die Abläufe z.B. bei 

der Arbeitssuche in Deutschland funktio-

nieren. Woher auch?

Diaz: So stärken wir Schritt für Schritt 

das Selbstwertgefühl, das ist der Grund-

baustein. Denn Flüchtlinge sind intelli-

gente, ganz normale Menschen, die viel in 

ihrem Leben erlebt und geleistet haben, 

nun aber das Gefühl haben, nichts mehr 

wert zu sein. 

Freitag: Wir bereiten sie z. B. auch darauf 

vor, was passiert, sollte der Asylantrag ab-

gelehnt werden. Wir besprechen mit den 

KlientInnen, was sie dann tun können. Wir 

erklären, warum die Sachlage überhaupt 

so ist wie sie ist. Jeder Mensch möchte 

wissen, warum etwas mit ihm passiert. 

Sie werden Ihre Arbeit ausbauen. 
Wie?

Freitag: Wir möchten die Gruppena-

beit intensivieren. Sie zeigt unseren Klien-

tInnen: „Ich bin nicht alleine mit meinen 

Problemen.“ Zum einen werden das Grup-

pen für Kinder und Jugendliche sein, zum 

anderen auch für Frauen, beispielsweise 

Sexualaufklärung für junge Frauen. 

Rau: Gerade die Arbeit mit Familien 

ist wichtig. Denn unter einer Flucht oder 

einem Trauma leidet jedes Mitglied. 

Wenn man das mit der Familie gemein-

sam angeht, sind die Veränderungen 

nachhaltiger. Sonst kommen die Kinder 

und Jugendlichen für eine Stunde in die 

MFH und gehen dann zurück in ihr meist 

hochbelastetes familiäres System. Ihre 

Die Psychotherapeutinnen 

Barbara Freitag, Anamaria 

Diaz und Judith Rau (v.l.)
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Probleme sind mit einer Stunde Therapie 

die Woche nicht aufzubrechen. 

Worunter leiden die Kinder und Ju-
gendlichen? 

Freitag: Die Flucht- und Migrations-

geschichte kann enorme Konflikte in der 

Familie hervorrufen, indem bisherige Rol-

len und gewohnte Identitäten plötzlich 

so nicht mehr gelten. Zum Beispiel die 

Väter: Sie waren in ihrer Heimat vielleicht 

hochqualifiziert, aber das wird hier nicht 

anerkannt. Sie bekommen in Deutsch-

land eventuell einen Job auf dem Bau, 

sind aber eigentlich Ingenieur. Das ist eine 

enorme Kränkung! 

Diaz: Die Kinder leiden zudem oft un-

ter dem, was wir Sekundärtraumatisie-

rung nennen. Sie erleben das Trauma ihrer 

Eltern jeden Tag mit, obwohl sie gar keine 

direkten Erfahrungen damit gemacht ha-

ben. Aber die Erzählungen, Gefühle und 

Konflikte können über Generationen wei-

tergegeben werden.

Freitag: Schwierigkeiten entstehen 

auch dadurch, dass Eltern ihre Rolle nicht 

mehr übernehmen können. Dann treten 

die Kinder an die Stelle ihrer Eltern. Damit 

sind sie natürlich völlig überfordert. Sie 

können als Kind oder Jugendlicher ihre 

eigentlich anstehenden Entwicklungs-

schritte nicht vollziehen und das führt 

bei jedem Kind – völlig unabhängig vom 

kulturellen Hintergrund – zu Schwierig-

keiten.

Rau: Zudem haben sie keinen eigenen 

Raum in der Familie. Es geht meist nur um 

die Themen ihrer Eltern: Krankheit, An-

walt, Abschiebung. Gerade für Kinder und 

Jugendliche bieten wir verstärkt Kunst-

therapie an. Das ist eine gute Möglichkeit 

für sie, sich auszudrücken und Dinge zu 

kommunizieren, die sie nicht leicht aus-

sprechen können, weil sie eigentlich ein 

Tabu darstellen. Oder einfach, weil die 

Worte für das Erlebte und Empfundene 

fehlen. Alle unbewussten Probleme kom-

men besser zum Ausdruck. 

Unterstützt wird das Projekt vom Europäischen 

Flüchtlingsfonds und der Deutschen Stiftung 

für UNO-Flüchtlingshilfe e.V. 
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Neugründung:  
Die AG Soziales und ihre Ziele 
Von Edna Brede und Axel Spitzer

Die Flüchtlingssozial AG wurde Anfang 

des Jahres 2008 mit dem Ziel gegründet, 

die Flüchtlinge bei Problemen zu Asyl 

und Aufenthalt, bei der psychosozialen 

Stabilisierung und bei der Integration zu 

unterstützen.

Als wesentliche Bestandteile der Ar-

beit der AG wurden unter anderem die 

Ausweitung der Öffentlichkeits- und 

politischen Arbeit, die Erarbeitung von 

Integrationskonzepten, Mitarbeiter-Schu-

lungen und die Teilnahme an verschie-

denen flüchtlingspolitischen Gremien 

und Kongressen definiert; zudem kann 

der Flüchtlingssozialdienst bei Bedarf 

die Mitglieder der AG um Mitwirkung 

bei seiner Arbeit bitten. Dazu gehören 

z.B. die Erstellung der Jahresberichte 

und -statistiken, die Unterstützung beim 

Schriftverkehr sowie die Begleitung von 

KlientInnen durch einzelne AG-Mitglieder. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der AG besteht 

im wesentlichen aus der Positionierung 

zu flüchtlingspolitischen Themen durch 

Pressemitteilungen an Printmedien oder 

auf Internetseiten sowie die Betreuung 

von Infoständen in der Stadt oder bei Ver-

anstaltungen, wodurch die Öffentlichkeit 

über aktuelle Themen und die Arbeit der 

Medizinischen Flüchtlingshilfe informiert 

wird.

Zwei große Projekte für 2009 wurden 

schon im vergangenen Jahr angeschoben 

und erarbeitet:

1. Projekt zum Eigenständigen 

Aufenthaltsrecht

44 MigrantInnen, die durch Ehegatten- 

oder Familiennachzug in die Bundesre-

publik eingereist waren, suchten zwischen 

Januar 2005 und Juli 2008 die Sozialbera-

tung der Medizinischen Flüchtlingshilfe 

wegen aufenthaltsrechtlicher Unsicher-

heiten auf.  

Von häuslicher Gewalt oder Zwangs-

verheiratung betroffene zugezogene Ehe-

partnerinnen sind häufig der Meinung, 

dass ihr Aufenthaltsrecht allein vom Be-

stand ihrer Ehe abhängt. Sie erdulden da-

her - oft auch aus Angst, das Sorgerecht 

für ihre Kinder zu verlieren -  die Gewalt, 

ohne den Partner zu verlassen oder Hilfe 

in Anspruch zu nehmen. 

Dabei gibt es nach dem Aufenthalts-

gesetz Möglichkeiten, ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht zu erlangen. Davon wis-

sen die Betroffenen jedoch oft nichts. 

Frauenhäuser in Bochum und seinen 

Nachbarstädten bestätigten, dass auch sie 

immer wieder mit diesem Problem kon-

frontiert sind. Zahlen des Ausländerzent-

ralregisters (AZR) zeigen, dass fast 7 % der 

Menschen, die mit dem Aufenthaltsgrund 
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„Ehegattennachzug“ registriert sind, ein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht bean-

tragen. 

Um diese Zuwanderer über ihre Rech-

te zu informieren und besser beraten zu 

können, möchte die AG erreichen, dass 

alle MigrantInnen, die durch Ehegat-

ten- und Familiennachzug nach Bochum 

kommen, bei der Einreise von den Be-

hörden eine Broschüre erhalten, die sie 

in ihrer Muttersprache über ihre Rechte 

aufklärt. Sie setzt sich dafür ein, dass in 

Bochum ausreichend psychosoziale und 

aufenthaltsrechtliche Beratung für diese 

Personengruppe zur Verfügung steht und 

zuständige Behörden mit nichtstaatlichen 

Organisationen kooperieren. 

2. Positionierung zu flüchtlings-

politisch relevanten Themen 

anlässlich der Kommunalwahlen

In der alltäglichen Begegnung mit Flücht-

lingen erleben MitarbeiterInnen der Medi-

zinischen Flüchtlingshilfe immer wieder, 

dass Menschenrechte nicht gewahrt wer-

den und Flüchtlinge unter unzumutbaren 

Lebensbedingungen leiden. 

Anlässlich der 2009 stattfindenden 

Kommunalwahlen wurde zu neun As-

pekten der Flüchtlings- und Migrations-

politik, die von der kommunalen Politik 

beeinflusst werden können, ein Positions-

papier mit konkreten Forderungen zur 

Verbesserung der Lebenssituation von 

Flüchtlingen und MigrantInnen verfasst. 

Die Parteien sind aufgefordert, dazu Stel-

lung zu nehmen. Folgende Forderungen 

wurden gestellt:

n Flüchtlingen mit dem Aufent-

haltsstatus „Duldung“ soll Bildung, 

Ausbildung und Berufsausübung  

ermöglicht werden; 

n Integrationskurse für alle Flücht-

linge; 

n Langfristige Unterbringung in privaten 

Wohnungen statt in Wohnheimen;

n Abschaffung der Residenzpflicht (Be-

schränkung der Bewegungsfreiheit auf 

einen Kreis oder ein Bundesland); 

n Flüchtlinge sollen ihre Sozialleistun-

gen in Form von Bargeld, nicht als 

Gutscheine, ausgezahlt bekommen;

n Freier Zugang zur medizinischen Re-

gelversorgung für alle;

n Einheitliche Umsetzung der Bleibe-

rechtsregelung;

n Eigenständiges Aufenthaltsrecht für 

Opfer von häuslicher Gewalt;

n Kommunales Wahlrecht für langjährig 

in der BRD lebende MigrantInnen.

Neben diesen beiden Projekten wur-

den und werden noch weitere Themen 

von der Flüchtlingssozial AG betreut: 

Ein Mitglied der AG hat gemeinsam 

mit dem Sozialdienst eine Einladung zum 

Gespräch mit der Leitung des Bochumer 

Frauenhauses angenommen. Es ging 
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um die Belange einer dort wohnhaften, 

persönlich bekannten Frau, für die eine 

verbesserte psychosoziale Unterstützung 

und aufenthaltsrechtliche Beratung durch  

die MFH angeboten wurde. 

Ein Ehrenamtlicher der AG hat sich be-

reit erklärt, ein Konzept für einen Sprach-

kurs zu erarbeiten, der durch die MFH 

als Unterstützung zu den allgemeinen 

Sprachkursen angeboten werden könnte; 

es erwies sich jedoch als zu schwierig und 

aufwändig, professionelle Lehrkräfte für 

das Projekt zu gewinnen und ein ge-

samtes Sprachkurskonzept zu erstellen. 

Realistischer erscheint es, Hausaufgaben-

hilfe oder eine ähnliche Unterstützung 

für Flüchtlinge anzubieten, die bereits an 

einem anderen Unterricht teilnehmen. 

Die Rolle der Sozial AG beim aktuellen 

EFF-Projekt zur Unterstützung von trau-

matisierten Familien ist noch nicht geklärt; 

einzelne Mitglieder der AG könnten sich 

jedoch durchaus vorstellen bei diesem 

Projekt mitzuwirken.

Der Sozialarbeiter  
Hanif Hidarnejad 
im Interview über seine Arbeit  

im Flüchtlingssozialdienst

Hanif Hidarnejad ist seit 2003 hauptamt-

licher Sozialarbeiter und Psychosozialer 

Berater im Flüchtlingssozialdienst der 

MFH Bochum. Seit dieser Zeit bemüht er 

sich um die Stabilisierung der psychoso-

zialen Situation von Flüchtlingen und die 

Klärung ihres ungewissen Aufenthaltssta-

tus. Mit ihm sprach Sabine Josten 

Welche Menschen kommen zu Ihnen?
Das ist unterschiedlich. Zum ei-

nen kommen Flüchtlinge, die gerade 

in Deutschland angekommen sind. Sie 

möchten einen Asylantrag zu stellen und 

benötigen vor allem eines: Informationen. 

Zum anderen kommen Menschen, de-

ren erster Antrag abgelehnt wurde. Nun 

möchten sie einen neuen Antrag stellen 

oder haben ihn bereits gestellt. Sie benöti-

gen Informationen und Unterstützung. 

Was sind die Hauptprobleme bei Ihrer 
Arbeit?

Wir arbeiten zum Beispiel für Men-

schen, deren Asylantrag definitiv  abge-

lehnt wurde. Sie bekommen dann eine 

so genannte Duldung, das ist die „Ausset-

zung der Anschiebung“. Faktisch sollen sie 

Deutschland also verlassen. Aber weil sie 
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keinen Pass haben, kann man diese Men-

schen nicht abschieben. Sie erhalten für 

eine lange Zeit eine Duldung und müssen 

sie meist monatlich oder alle drei Monate 

wieder verlängern. Man spricht dann von 

einer so genannten Kettenduldung. Wir 

haben KlientInnen, die über 13 Jahre so 

in Deutschland leben. Das ist ein furcht-

barer Zustand! Diese unsichere Lebenssi-

tuation bewirkt, dass weitere Probleme 

auftreten. 

Welche sind das?
Die Betroffenen haben neben ihren 

aufenthaltsrechtlichen Problemen un-

ter anderem psychische Probleme: Zum 

Beispiel Familienprobleme, das heißt bei 

Familien kommt es zwischen Eltern und 

Kindern zu (Generations-)Konflikten. Sie 

haben auch keine Chance, ihr Leben zu 

entwickeln: Sie suchen vielleicht eine pri-

vate Wohnung, weil sie bis dahin in einer 

Sammelunterkunft für Flüchtlinge leben. 

Weil sie aber nur eine Duldung besitzen, 

haben sie keine Arbeitserlaubnis. Trotz-

dem suchen sie eine Arbeit, weil sie – wie 

jeder – Geld brauchen. Sie haben also 

einen Komplex aus Problemen, dessen 

Bearbeitung viel Energie kostet. Diese Si-

tuation macht diese Flüchtlinge unsicher 

und aus permanenter Angst vor einer 

Abschiebung sind sie einem dauerhaften 

Stress in ihrem Alltag ausgesetzt.

Wie sieht die praktische Arbeit aus?
Viele unserer KlientInnen suchen uns 

erst sehr spät in einer Notfallsituation auf, 

manchmal in letzter Minute. Sie haben 

einen harten Brief der Ausländerbehörde 

erhalten oder sie leiden derart unter ih-

rer Situation, dass sie massive psychische 

Probleme haben. Manchmal kommen sie 

mit ein oder zwei Tüten voller Dokumente. 

Komplett unsortiert. Sie haben die „Dinge“ 

einfach „weggepackt“ und nun so viele 

Probleme angehäuft, dass sie nicht mehr 

wissen, wo sie überhaupt anfangen sol-

len. Für diese Menschen muss man sich 

zunächst einfach Zeit nehmen, zuhören 

und versuchen, ihr Leben und ihre Pro-

bleme zu verstehen. Danach erst kann 

man versuchen, die Papiere in die richtige 

Reihenfolge zu bringen und das Problem 

auf dieser Ebene zu anzugehen. Habe ich 

die ganze Geschichte verstanden, gebe 

ich den KlientInnen einen weiteren Termin 

und eine erste Einschätzung. Manchmal 

begleite ich sie bei Behördengängen, um 

ihren bürokratischen Vorgang zu regeln.

Wenn dann, nach zwei bis drei Termi-

nen klar ist, worin die Probleme bestehen, 

können wir einen Plan machen. 

Zu uns kommen auch Menschen, die 

ihre Aufenthaltserlaubnis- oder Nieder-

lassungserlaubnis verloren haben. Eini-

ge dieser Menschen leben aktuell ohne 

Papiere. Sie hatten nur eine Duldung und 

haben sich nicht getraut, für eine Verlän-

gerung zur Ausländerbehörde zu gehen, 

weil sie Angst vor einer Abschiebung 
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hatten. Also tauchen sie unter. Ich prü-

fe in den Fällen, ob wir eine Möglichkeit 

haben, doch noch eine weitere Duldung 

oder sogar eine Aufenthaltserlaubnis zu 

bekommen. Dazu arbeite ich eng mit 

Rechtsanwälten zusammen. 

Ein anderes Thema ist so genannte 
eigenständige Aufenthaltserlaubnis. Wie 
verhält es sich damit?
Mit dem Thema hat sich vor allem die 

AG Soziales beschäftigt. Der Grund für 

unser Engagement in diesem Gebiet ist 

folgender: Zwischen 2005 bis 2008 habe 

ich 44 KlientInnen gehabt, die nach einer 

Heirat in Deutschland eingereist sind. Ge-

setzlich ist dies durch den  Ehegattennach-

zug geregelt. Nach der Hochzeit haben 

diese KlientInnen Probleme in der Ehe 

bekommen. Von den 44 KlientInnen der 

vergangenen Jahre waren 33 Frauen. Aber 

weil ihre Aufenthaltserlaubnis abhängig 

vom Ehepartner war, haben sie nichts 

 unternommen.

Denn nach dem Gesetz sollen die Gatten 

mindestens zwei Jahre in einem Haus-

halt zusammenleben. Klappt das nicht, 

verlieren sie ihre Aufenthaltserlaubnis. Es 

besteht aber eine Ausnahme, sie betrifft 

Härtefälle. Und das wissen viele nicht. Das 

Thema muss öffentlicher werden!

Was haben Sie unternommen?
Wir haben recherchiert, um 

 herauszufinden wie groß das Problem ist. 

Wir haben bei Bundes-, Landes-, und kom-

munalen Behörden Informationen gesam-

melt und dadurch festgestellt, dass vielen 

Nachziehenden Informationen über ihre 

Rechte fehlen. Das liegt vor allem auch 

daran, dass – sofern überhaupt eine In-

formation erfolgt – diese in Deutsch und 

nicht in der jeweiligen Muttersprache 

vorliegt. Daraufhin haben wir begonnen, 

einen Informationsflyer in vielen Sprachen 

zu entwerfen.Mit dem Anliegen sind wir 

an die Grüne Ratsfraktion in Bochum 

herangetreten und haben sie gebeten, 

das Konzept und den Flyer im Rat einzu-

bringen. Bochum soll die erste Stadt sein, 

die Nachziehende in ihrer Muttersprache 

über ihre Rechte aufklärt. 

Waren sie auch in anderen Bereichen 
politisch tätig?

Natürlich! Wir wollten wissen, inwie-

weit sich die Parteien der Flüchtlings-

problematik überhaupt zuwenden. Wir 

haben die Programme auf Stellungnah-

men durchgeschaut. Denn die rechtliche 

Lage ist so: Flüchtlingspolitik ist Bun-

dessache, aber bei der Durchsetzung 

haben Land und Kommunen gewisser-

maßen freie Hand. Daraufhin haben wir 

in einem Positionspapier neun wichtige 

Forderungen für eine verbesserte Flücht-

lingspolitik herausgestellt, diese an die 

Parteien geschickt und auch veröffentli-

cht. Sie betreffen zum Beispiel das Recht 

auf Bildung, Bewegungsfreiheit, die me-

dizinische Versorgung und vieles mehr. 
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Das Positionspapier kann auf der MFH- 

Homepage unter www.mfh-bochum.de 

eingesehen werden. 

Welche Entwicklung sehen Sie bei der 
Arbeit des Sozialdienstes?

In 2008 hatten wir fast 20 Prozent mehr 

Kontakte mit Menschen, die psychosozial 

betroffen waren. Die Quote wird vermut-

lich weiter steigen. Denn es besteht ein 

enger Zusammenhang zwischen der Auf-

enthaltszeit und dem Aufenthaltsstatus 

der Menschen in Deutschland mit ihren 

Problemen. Wer keine Perspektive hat, 

der bekommt damit auf Dauer Schwie-

rigkeiten. Wir wünschen uns deshalb, dass 

wir noch mehr soziale, psychosoziale und 

auch politische Arbeit leisten können. 

Aber dafür brauchen wir weiteres Per-

sonal mit sozialarbeiterischer oder päd-

agogischer Qualifikation. Das Stichwort 

ist  „mobiler Sozialdienst“. Wir brauchen 

mehr MitarbeiterInnen, die regelmäßig in 

die Familien gehen und dort vor Ort die 

konkreten Lebensumstände erfassen und 

bei der Problemlösung helfen. 

Seit 2003 bzw. 2005 wird der Flüchtlingssozial-

dienst durch Landesmittel bzw. Mittel des 

Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) gefördert.

Ehrenamtliche Arbeit in  
der MFH 
– Ein Erfahrungsbericht 
aus der medizinischen 
Vermittlung
Von Inga Sponheuer 

Natürlich wusste ich, dass es Flüchtlinge 

und Asylheime in Deutschland gibt. Ich 

wusste auch, dass die Lebensbedingungen 

nicht gut sind für die dort lebenden Men-

schen. Aber was es für den einzelnen be-

deutet hier zu leben mit einer Vergangen-

heit, die häufig zu schlimm scheint, als das 

sie wahr sein könnte, darüber hatte ich mir 

nie ein Bild gemacht.

Doch ungefähr vor zwei Jahren be-

gann ich darüber nachzudenken, an wel-

chen Menschen ich in der Stadt, in der 

ich aufgewachsen bin, auf den Straßen, 

durch die ich täglich laufe, vorbei gehe. 

Ich spürte ein Interesse, ein Interesse für 

die Geschichten dieser Menschen, nicht 

nur für das, was sie erlebt hatten, sondern 

auch für das Leben, das sie hier führen. 

Ich stellte mir die Frage, was es wohl be-

deutet in Deutschland als Flüchtling zu 

leben. Welche Rechte hat man, wie fühlt 

man sich in einem Land, welches fremd 

ist, in dem eine andere Sprache gespro-

chen wird und Fremdenfeindlichkeit kein 

Fremdwort ist? Ich begann, mich mit 

Freunden und Bekannten über dieses The-
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ma auszutauschen und stellte schnell fest, 

dass meine Unwissenheit keine Seltenheit 

war. Ich recherchierte, gab verschiedene 

Begriffe in eine Suchmaschine im Internet 

ein und stieß dann relativ schnell auf die 

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum. 

Ich besuchte dort eine Ausstellung, 

die Ergebnisse aus der dort angebotenen 

Kunsttherapie für traumatisierte Flücht-

linge zeigte. Es wurden Bilder gezeigt, 

gemalt von Frauen und Kindern, die von 

ihrer Vergangenheit erzählten. Teilweise 

strahlten diese Bilder durch ihre Buntheit 

Fröhlichkeit aus, andere aber machten 

mich eher traurig. Ich sprach eine Mitar-

beiterin der MFH an und erzählte ihr, dass 

ich Kinderkrankenschwester bin und ger-

ne in einem mir möglichen Rahmen bei 

der Medizinischen Flüchtlingshilfe mitar-

beiten würde. Sie lud mich zu einem Tref-

fen der AG der medizinischen Vermittlung 

ein. Ich freute mich sehr darüber und saß 

schon eine Woche später im Bahnhof Lan-

gendreer in Bochum in einer gemischten 

Gruppe von Menschen, die ehrenamtlich 

die medizinische Sprechstunde organisie-

ren. Ich erfuhr, dass sich die Sprechstunde 

um Menschen bemüht, die ohne gültige 

Ausweispapiere in Deutschland leben und 

krank sind. Mir wurde vom ehrenamtlich 

arbeitenden Ärztenetz erzählt, welches 

langjährig aufgebaut wurde und an das 

Menschen ohne Krankenversicherung, 

die ärztliche Hilfe benötigen, über die 

Sprechstunde vermittelt werden. Eine 

Woche später ging ich wieder dorthin und 

mir wurde der Arbeitsablauf der medizi-

nischen Sprechstunde genau erklärt. Bei 

meiner ersten Sprechstunde, die ich allein 

abhielt, war ich sehr nervös und unsicher, 

doch mich beruhigte die Gewissheit, bei 

Unklarheiten immer jemanden anrufen 

zu können. Doch es klappte sehr gut und 

ich übernahm immer häufiger eine der 

Sprechstunden, die einmal wöchentlich 

persönlich besetzt werden. Seitdem ist 

über ein Jahr vergangen, die Fälle sind 

sehr unterschiedlich und nicht immer ist 

es einfach für ein Problem eine Lösung 

zu finden. Ich habe jedoch einen Einblick 

in eine sehr sinnvolle Arbeit erhalten und 

bin sehr froh selbst dabei mitwirken zu 

können. Ich kann mich dort auch mit 

Menschen austauschen, die sich trauen 

auch nach rechts und links zu schauen. 

Das alles ist eine sehr große Bereicherung 

für mich. 
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Beweise für das Unfassbare 
„Istanbul Protokoll“ ermöglicht umfas-
sende Erfassung von Folterfolgen
Von Knut Rauchfuss

Im Februar 2008 wurde die Medizinische 

Flüchtlingshilfe Mitglied des Internatio-

nalen Rehabilitationsrates für Folteropfer 

(IRCT). Im gleichen Jahr beteiligte sich 

die MFH an der Ausarbeitung der ersten 

deutschsprachigen Ausgabe des „Istanbul 

Protokolls“, eines UN-Manuals zur standar-

disierten Untersuchung und Dokumenta-

tion von Folterfolgen.

Vom RCT zum IRCT – 

die Anfänge der Therapie mit 

Folterüberlebenden

„Selten können die medizinischen Be-

funde ‚beweisen‘, dass eine Folterung 

stattgefunden hat“, resümierte amnesty 

international noch vor wenig mehr als 

20 Jahren die Schwierigkeiten, die sich bei 

der Begutachtung von Folterfolgen stell-

ten. „Es gibt keinen Test, der so spezifisch 

wäre, dass sich mit ihm unwiderlegbar 

belegen ließe, dass ein vorhandenes 

Merkmal oder Symptom die Folge einer 

bestimmten Folterhandlung ist.“ (ai 1985, 

S. 127)

Während viele noch mehr als 20 Jahre 

später an die Gültigkeit dieser Einschät-

zung glauben, nahm 1982 in Kopenhagen 

das weltweit erste „Rehabilitations- und 

Forschungszentrum für Folteropfer“ (RCT) 

seine Arbeit auf. Die Gründung des RCT 

ging hervor aus der Kampagne gegen die 

Folter, im Zuge derer sich in den frühen 

Siebziger Jahren erstmals Heilberufe in 

spezifischen ai-Arbeitsgruppen zusam-

mengefunden hatten, um Überlebende 

von Folter zu behandeln und das For-

schungsdefizit über Folterfolgen und 

ihren Nachweis anzugehen.

„Als wir damals begannen“, erinnert 

sich die Neurologin und RCT-Gründerin 

Dr. Inge Genefke, „hatten wir keinerlei 

Erfahrungen, auf die wir aufbauen konn-

ten. Jede Erkenntnis über die Folgen der 

Folter mussten wir selbst generieren. In 

der Ärztegruppe haben wir damals sogar 

mittels Selbstversuchen z.B. die Gewebs-

veränderungen durch den Einsatz von 

Elektroschlagstöcken an unserer eigenen 

Haut histologisch erforscht.“ Hinzu kam 

die systematische Dokumentation der 

Untersuchungsbefunde, die sich aus der 

therapeutischen Arbeit mit Folterüberle-

benden ergaben. Das 1987 eröffnete Do-

kumentationszentrum des RCT umfasst 

heute mehr als 50.000 Artikel, Bücher, 

Berichte, Fachaufsätze, Bildmaterial und 

Datenträger. 

Weltweit entstanden in den Folge-

jahren weitere therapeutische Einrich-

tungen für Folterüberlebende, deren am 

RCT angesiedelter internationaler Dach-
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verband, das „International Rehabilitation 

Council for Torture Victims“ (IRCT), heute 

143 Mitgliedszentren in 73 Ländern ak-

kreditiert hat. Seit Februar 2008 ist auch 

die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 

Mitglied des IRCT.

In den letzten 25 Jahren konn-

ten dementsprechend zahl-

reiche neue Erkenntnisse über 

Folterfolgen gewonnen wer-

den, die jedoch zunächst nicht 

in standardisierte Verfahren 

zur Untersuchung und Doku-

mentation von Folter münde-

ten, welche verbindlich für das Abfassen 

von Gutachten heranzuziehen wären. Eine 

auf diesen Erfahrungen basierende inter-

national verbindliche Richtlinie fehlte 

noch lange.

Das Istanbul Protokoll entsteht

Diese Situation änderte sich am 9. August 

1999. Die zu den Mitgliedsorganisationen 

des IRCT zählende Menschenrechtsstif-

tung der Türkei (TIHV) ergriff die Initiative 

zu einer einheitlichen Richtlinie im März 

1996 nach dem internationalen Sympo-

sium „Medizin und Menschenrechte“, 

das die türkische Ärztekammer in Ada-

na veranstaltet hatte. Die TIHV unterhält 

fünf Behandlungs- und Rehabilitations-

zentren in der Türkei, in denen ÄrztInnen 

und PsychotherapeutInnen Überlebende 

von Folter versorgen und die Folgen der 

Misshandlungen dokumentieren; eine 

Arbeit, für die die MitarbeiterInnen der 

TIHV in der Türkei einem hohen Druck un-

terliegen und ihrerseits oftmals verhaftet, 

verhört und verurteilt wurden. 

Die türkische Men-

schenrechtsanwäl-

tin Hülya Üçpınar 

weist auf die in der 

Türkei weit verbrei-

tete Folter hin, wenn 

sie erklärt, weshalb 

die TIHV 1996 die 

Initiative zum Istanbul Protokoll ergriff: „Es 

war der Fall Baki Erdoğan der einen ent-

scheidenden Einfluss hatte.“ Erdoğan war 

zwei Jahre zuvor als mutmaßliches Mit-

glied der verbotenen „Revolutionären 

Linken“ verhaftet und zu Tode gefoltert 

worden. Nach offiziellen Angaben jedoch 

starb er an Tuberkulose. Mit Hilfe von Fo-

tos, die Familienmitglieder vor Erdoğans 

Bestattung aufgenommen hatten, konn-

ten Anwältinnen in Zusammenarbeit mit 

der Ärztekammer die Wahrheit nachwei-

sen und dokumentieren. Mit einiger Ver-

zögerung gelang es sogar, die Verantwort-

lichen vor Gericht zu stellen und zu verur-

teilen. „Die mit diesem Fall verbundenen 

Anstrengungen und der Erfolg moti-

vierten AnwältInnen und ÄrztInnen dazu, 

eine Richtlinie für die Dokumentation und 

Untersuchung von Folterfällen vorzube-

reiten. Nachdem wir auch international 
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für eine solche Richtlinie gearbeitet ha-

ben, gibt es nun das Istanbul Protokoll“, 

erläutert Üçpınar. 

Sie bezieht sich dabei auf die Zeit ab 

1996, als 75 ÄrztInnen, PsychotherapeutIn-

nen, RechtsanwältInnen und Menschen-

rechtlerInnen, die 40 Organisationen aus 

15 verschiedenen Ländern repräsen-

tierten, zusammenkamen um das Manual 

zu erarbeiteten. Im August 1999 war es 

schließlich so weit. Das fertige Istanbul 

Protokoll wurde der damaligen UN-Hoch-

kommissarin für Menschenrechte, Mary 

Robinson, übergeben. Zu den zahlreichen 

AutorInnen zählen u.a. amnesty interna-

tional, Human Rights Watch, das Interna-

tionale Rote Kreuz, Physicians for Human 

Rights, das Lawyers Committe for Human 

Rights, das Behandlungszentrum für Fol-

teropfer in Berlin, sowie weitere Thera-

piezentren des IRCT in Südafrika, Chile 

und den USA, verschiedene universitäre 

Institute, die türkische, dänische, britische, 

indische und deutsche Ärztekammer so-

wie der Weltärztebund, und nicht zuletzt 

die Kopenhagener Zentrale des IRCT, 

dessen weltweit einzigartiger Erfahrungs-

schatz für das Gelingen des Projektes von 

unermesslichem Wert war.

Seit seiner Veröffentlichung Mitte 

2004, im Rahmen der UN‘s Professional 

Training Series (Office of the UN High 

Commissioner for Human Rights 2004), 

ist das Istanbul Protokoll das erste von 

den Vereinten Nationen angenommene 

„Manual zur effektiven Untersuchung 

und Dokumentation von Folter oder an-

derer grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Bestra-

fung“ und ein führendes Instrument um 

 Folterüberlebenden medizinisch, psycho-

therapeutisch und juristisch zur Seite zu 

stehen. Es stellt internationale Standards 

bereit, nach denen die Diagnostik und die 

Dokumentation entsprechender Fälle be-

trieben werden kann, und die es ermögli-

chen, die entsprechenden Nachweise zu 

erbringen und gegenüber den zuständi-

gen Justizbehörden zu berichten. So zeigt 

das Istanbul Protokoll ausführlich und in 

systematischer Form die aktuellen Mög-

lichkeiten zum Nachweis von Folterspuren 

auf und unterscheidet dabei zwischen der 

Diagnostik körperlicher Symptome an 

Haut, Gesicht, Zähnen, Brust, Bauch, Mus-

kulatur, Skelettsystem, Urogenitaltrakt 

und Nervensystem in Folge unterschied-

Training of Trainers für das Istanbul Protokoll in 

Sri lanka
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licher Formen von Misshandlung und dem 

Nachweis ihrer seelischen Folgen. 

Zusätzlich stellt das Handbuch eine 

Reihe von Standards zur Untersuchung 

von Folterfällen auf, so z.B. mit Bezug auf 

die Gesprächsführung mit Überlebenden 

und ZeugInnen, die medizinische Berufse-

thik, die Auswahl von UntersucherInnen, 

zum Zeugenschutz, zum Umgang mit 

Täteraussagen und zur Einsetzung von 

Untersuchungskommissionen. 

Im Rahmen eines zweijährigen Pilot-

projektes wurde das Istanbul Protokoll 

zunächst in fünf Ländern implementiert: 

in Marokko, Mexiko, Georgien, Sri Lanka 

und Uganda. Federführend wird die Im-

plementierung durch das IRCT, speziell 

durch die TIHV durchgeführt. Die TIHV hat 

zu diesem Zweck ein Trainingsprogramm 

für medizinisches und juristisches Fach-

personal ausgearbeitet. Am „Internationa-

len Tag der Folteropfer“ 2003 erteilte die 

EU-Kommission die Finanzierungsgeneh-

migung und IRCT entsandte, in Koopera-

tion mit dem Weltärztebund, mit Redress 

Trust und Physicians for Human Rights, 

Schulungsteams in die fünf Pilotländer um 

Trainingsseminare für Gesundheits- und 

Rechtsberufe abzuhalten. Nach Abschluss 

der Pilotphase waren insgesamt 244 Mitar-

beiterInnen des Gesundheitswesens und 

123 AnwältInnen und Justizangestellte 

mit dem Einsatz des Protokolls vertraut. 

Mittlerweile ist auch die zweite Im-

plementierungsphase abgeschlossen. 

Neben der Ausweitung der Aktivitäten in 

den Pilotländern kamen Ecuador, Ägyp-

ten, Serbien, Kenia und die Philippinen 

hinzu. Die umfassendste Einführung des 

Protokolls im Kampf gegen Folter findet 

derzeit in der Türkei statt. 

Das Istanbul Protokoll als Manual in 

der Flüchtlingsarbeit

Doch das Istanbul Protokoll ist nicht nur 

für Rechts- und Gesundheitsberufe in je-

nen Ländern von Wert, in denen Folter 

nach wie vor weit verbreitet und systema-

tisch angewendet wird. Neben der unmit-

telbaren Verteidigung von KlientInnen, 

deren Aussage unter Folter erzwungen 

wurde oder der Beweisführung in Fällen 

gegen Folterer, ist das Istanbul Protokoll 

ebenfalls ein unerlässliches Instrument für 

Menschenrechtsorganisationen und ihre 

Untersuchungsprogramme sowie für psy-

chosoziale Zentren, die daraus besondere 

Erfordernisse im Umgang mit Überleben-

den von Folter ableiten können. Und das 

Handbuch eignet sich auch für den Nach-

weis auch länger zurückliegender Folter 

z.B. bei Flüchtlingen im Asylverfahren. 

Die internationale Menschenrechtsor-

ganisation „Physicians for Human Rights“ 

hat daher im Jahr 2001 einen Leitfaden 

für die Begutachtung von Flüchtlingen 

auf der Basis des Istanbul Protokolls 

erstellt. (Physicians for Human Rights 
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2001) Eine ebenfalls auf das Asylverfah-

ren zugeschnittene Variante wurde 2006 

in Holland durch den Niederländischen 

Flüchtlingsrat, amnesty international und 

das Therapiezentrum Pharos vorgelegt. 

(Brun et al. 2006)

Nur eine deutschsprachige Variante 

fehlte bisher. Dabei besteht auch hierzu-

lande ein hoher Bedarf für qualifizierte 

Gutachten über den Nachweis von Folter, 

sowohl im Rahmen von Asylverfahren als 

auch für mögliche Strafprozesse gegen 

Folterer auf der Basis des internationa-

len Strafrechtes. In den Berufsgruppen 

aber, an die sich das Manual vorrangig 

richtet, wissen nur die wenigsten um sei-

ne Existenz. Selbst in Kreisen, die in der 

Menschenrechts- und Flüchtlingsarbeit 

engagiert und daher täglich auch mit 

Überlebenden traumatischer Ereignisse 

konfrontiert sind, ist das Handbuch weit-

gehend unbekannt. 

Dies hat sich im Jahr 2008 geändert. 

Zusammen mit dem Institut für Geschich-

te und Ethik der Medizin der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

und der Abteilung für Sozialpsychiatrie 

der Universitätsklinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie in Wien arbeitete die Medi-

zinische Flüchtlingshilfe an einer deutsch-

sprachigen Ausgabe, die im Sommer 2009 

erscheinen wird. (Frewer et al. 2009) Das 

Vorwort hat der UN-Sonderberichterstat-

ter über Folter, Manfred Nowak, verfasst. 

Eine erste Hürde für die Implementierung 

des Manuals in der gutachterlichen Pra-

xis in Deutschland ist damit genommen. 

In der Zukunft wird die MFH gemeinsam 

mit dem IRCT weiter daran arbeiten das 

Istanbul Protokoll auch hierzulande zum 

Standard für die Begutachtung von Fol-

terfolgen zu machen.
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Ein wichtiger Sieg für die 
Gerechtigkeit
Amnestiepolitik der südafrikanischen 
Anklagebehörde für verfassungswidrig 
erklärt
Von Bianca Schmolze

Ein Aufatmen ging durch die Reihen 

all jener, die Verbrechen der Apartheid 

überlebten und seit Jahrzehnten Gerech-

tigkeit fordern. Am 12. Dezember 2008 

entschied das Hohe Gericht in Pretoria, 

die Anklagepolitik der Nationalen Ankla-

gebehörde (NPA) für verfassungswidrig 

zu erklären.Sie bedeute eine de facto 

Amnestierung von Verbrechen gegen die 

Menschheit, die während der Apartheid 

 begangen wurden. Damit scheint die 

Möglichkeit, Täter vor Gericht zu bringen, 

20 Jahre nach Beendigung der Apart-

heid so nah wie nie zuvor. „Es gibt keine 

Ausreden mehr“, betont Marjorie Jobson, 

Vorsitzende der Überlebendenorganisa-

tion Khulumani Support Group. „Nach so 

vielen Jahren verdienen die Überleben-

den ihren Tag im Gericht.“

Noch vor einem Jahr schien es, dass 

die von Überlebenden und Angehöri-

gen der Opfer seit langem geforderte 

strafrechtliche Verfolgung von Verant-

wortlichen für Apartheid-Verbrechen sys-

tematisch verhindert werden sollte. Vor 

allem seitdem die südafrikanische Regie-

rung Ende 2005 eine Veränderung der 

nationalen Anklagerichtlinien bekannt 

gegeben hatte, befürchteten Überle-

bende und Angehörige von Opfern eine 

Neuauflage des Amnestieprozesses der 

Wahrheits- und Versöhnungskommissi-

on (TRC). Zwar besagten die Übergangs-

verfassung von 1993 sowie das Gesetz 

zur Förderung der Nationalen Einheit 

und Versöhnung, dass Täter, die vor der 

Kommission keinen Antrag auf Amnestie 

gestellt hatten oder deren Antrag abge-

lehnt worden war, nach dem Mandat-

sende der TRC strafrechtlich zur Verant-

wortung zu ziehen seien. Anlässlich der 

Veröffentlichung des Abschlussberichtes 

der TRC erklärte der damalige Präsident 

Thabo Mbeki jedoch im April 2003, dass 

die Regierung Schritte plane, um Tätern, 

die nicht mit der Wahrheitskommission 

kooperiert hatten, weiterhin Straffreiheit 

zu gewähren. Majorie Jobson
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Der Nationale Direktor der Anklage-

behörde erhielt in der Folge das Mandat, 

unter bestimmten Bedingungen auf die 

strafrechtliche Verfolgung von Verdäch-

tigen verzichten zu können. Der Bedin-

gungskatalog der NPA liest sich wie das 

Statut der TRC. Nur jene, die sich bereit 

erklären, umfassend zu gestehen, Reue 

zu zeigen und den südafrikanischen Ver-

söhnungsprozess zu unterstützen, kön-

nen demnach von einer Strafverfolgung 

befreit werden. Die Aussagen der Täter 

sowie die Entscheidung darüber, ob ein 

Verfahren eröffnet wird oder nicht, sollen 

jedoch hinter verschlossenen Türen statt-

finden, während der Amnestieprozess der 

TRC öffentlich war und Überlebende dort 

gar die Möglichkeit hatten, die Täter zu 

befragen. 

Daraufhin reichten Überlebende und 

Angehörige von Opfern Klage ein gegen 

die Nationale Anklagebehörde, das Jus-

tizministerium sowie gegen die mutmaß-

lichen Täter. (ak 520) Zu den KlägerInnen 

gehörten die Familienangehörigen der

während der Apartheid ermorde-

ten und noch heute verschwun-

denen Nokuthula Aurelia Sime-

lane, die Angehörigen der als 

Cradock Four bekannt gewor-

denen ermordeten ANC Aktivis-

ten sowie die Überlebendenor-

ganisation Khulumani Support 

Group mit Unterstützung des

 Zentrums zur Untersuchung von Gewalt 

und Versöhnung (CSVR) sowie des Inter-

national Center for Transitional Justice 

(ICTJ). Die veränderten Richtlinien der 

Anklagebehörde seien verfassungswidrig, 

verletzten die Würde der Überlebenden 

sowie internationales Recht und unter-

liefen zudem die Unabhängigkeit der 

Justiz, hieß es in der Klage. Dabei hoben 

die KlägerInnen stets darauf ab, dass es 

nicht darum gehe, das in der Verfassung 

verankerte Recht der NPA anzugreifen, 

ein laufendes Verfahren einzustellen. Viel-

mehr klage man gegen die Möglichkeit, 

zu entscheiden, gegen einen Täter über-

haupt kein Verfahren zu eröffnen. 

Demgegenüber argumentierten die 

Beklagten, dass die NPA nicht die Absicht 

habe, je eine solche Entscheidung zu tref-

fen. Dies habe man noch im Sommer 2007 

im Fall des ehemaligen Justizministers 

Adriaan Vlok sowie des ehemaligen Poli-

zeichefs Johan van der Merwe bewiesen, 

als man beide in einem Gerichtsprozess 

für Apartheid-Verbrechen verurteilte. Man 

Khulumani Support Group Western Cape
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habe gegen sie prozessiert, da sie ihr Wis-

sen gegenüber der NPA nur ungenügend 

offen gelegt hatten. Dennoch profitierten 

die Angeklagten von ihrer Zusammenar-

beit mit der Anklagebehörde, denn im-

merhin erhielten sie mit zehn Jahren Haft 

auf Bewährung nur sehr milde Haftstrafen 

für den Mord an dem ehemaligen Gene-

ralsekretär des Südafrikanischen Kirchen-

rates Frank Chikane. 

Das Gericht in Pretoria erkannte die 

Argumentation der Beklagten nicht an. 

Bei dem Verfahren gehe es schließlich dar-

um, grundsätzlich zu überprüfen, ob die 

NPA über das Recht verfügen darf, über 

die Nicht-Einleitung von Verfahren zu ent-

scheiden. In seinem Urteil übernahm der 

zuständige Richter des Hohen Gerichts in 

Pretoria, Richter Legodi, sämtliche Argu-

mente der KlägerInnen: Die veränderten 

Anklagerichtlinien widersprächen der süd-

afrikanischen Verfassung und seien gleich-

bedeutend mit einer de facto Straffreiheit, 

die nicht nur internationale Rechtsstan-

dards, sondern auch elementare Rechte 

von Überlebenden und Angehörigen der 

Opfer verletze. Die Gewährung von Am-

nestien während des TRC-Prozesses habe 

dem Übergang Südafrikas gedient und 

war zeitlich begrenzt. Eine systematische 

Amnestierung der Täter käme einem Ver-

rat sowohl an dem neuen Südafrika als 

auch an der Arbeit der TRC gleich. Dar-

über hinaus stellte das Gericht fest, dass 

die Veränderung der Anklagerichtlinien 

ausschließlich dem Zweck diente, ehe-

maligen Mitgliedern der Sicherheitskräfte 

oder der ehemaligen Parteien des Apart-

heidsystems Straffreiheit zu gewähren, 

damit die Regierung auch weiterhin von 

ihrem politischen sowie ökonomischen 

Einfluss profitieren könne. 

Anfang Januar haben die NPA und das 

Justizministerium Berufung eingelegt und 

angedroht, bis vor das Verfassungsgericht 

zu ziehen. Es scheint, als ob die Regierung 

alles daran setzt, die Amnestierung der 

Täter auch zukünftig betreiben zu kön-

nen. Dabei schreckt sie nicht vor einer 

unmittelbaren Beeinflussung der Justiz 

zurück. Sollte die Berufung jedoch nicht 

den gewünschten Erfolg erzielen, sollte 

erneut ein engagierter Richter wie Rich-

ter Legodi für die Rechtsstaatlichkeit in 

Südafrika urteilen, könnte der Weg für 

Prozesse gegen Apartheid-Täter für die 

Überlebenden endlich frei werden.
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Statistik 2008

KlientInnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350

Geschlecht 

weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172

männlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

Alter
0-17 Jahre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

18-27 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

28-49 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231

50 Jahre und älter . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

keine Angabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Beratungsthemen
(Mehrfachnennungen sind möglich)

Migration und Flucht  . . . . . . . . . . . . .  723

Psychosoziale Betreuung . . . . . . . . . .  743

Psychotherapie und 

Psychologische Beratung  . . . . . . . . .  165

Soziale Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

 Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Die Angaben zu den KlientInnen beziehen 

sich auf den Flüchtlingssozialdienst und die 

psychotherapeutische Versorgung. Zusätz-

lich konsultierten 68 Personen im Jahr 2008 

die Medizinische Vermittlungssprechstunde 

der MFH.
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Finanzbilanz 2008

Einnahmen
Spenden/Mitgliedsbeiträge  13.001,96

Zuwendungen der Stadt Bochum 39.654,00

Europäischer Flüchtlingsfonds 16.150,00

Zuwendungen Land NRW 35.125,00

Zuwendungen Stiftungen 35.700,00

Zuweisungen Gerichte / Bußgelder 108.366,65

Sonstige Einnahmen 2.278,39

Zinseinnahmen Sparkasse Bochum 125,23
______________________________________________

Summe	Einnahmen  250.401,23

Ausgaben
Medizinische und psychosoziale Hilfen 93.803,74

Sonstige Dienstleistungen 2.432,34

Fachstelle „Gerechtigkeit heilt“ 19.235,58

Öffentlichkeitsarbeit/Finanzbeschaffung 21.448,76

Personalkosten Verwaltung 25.905,93

Büroausstattung 3.019,04

Mietkosten/Nutzungskosten 14.959,38

Reisekosten/Fortbildungskosten 5.912,95

Veranstaltungen 939,58

Beiträge zu Verbänden 1.776,00

Kontogebühren und Sonderzahlungen  15.696,99
______________________________________________

Summe	Ausgaben	 �0�.��0,��
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Bilanz: 

Beim Abgleich der Einnahmen und Aus-

gaben ergibt sich ein Überschuss von 

��.��0,��	€.  Die überschüssigen Gelder 

aus 2008 dienen der nachhaltigen Finan-

zierung und Sicherung des  vom Euro-

päischen Flüchtlingsfonds geförderten 

Projektes zur psychosozialen Versorgung 

von traumatisierten Flüchtlingsfamilien 

bis einschließlich 2011. 

2008 wurde die Arbeit der Medizinischen 

Flüchtlingshilfe Bochum gefördert von:

Europäische Union 

Europäischer Flüchtlingsfonds

Stadt	Bochum	und	
Bochumer	Agenda	�� 



��	 | Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V.

Spendeninformation

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. 
Sparkasse Bochum, BLZ 430 500 01, Kto. Nr.: 24 401 341

Spendenquittung:

Bitte geben sie ihren Namen und vollständige Anschrift an, damit wir ihnen eine 
Spendenquittung zusenden können.
Wir erleichtern Ihnen auch gerne die Arbeit einer Überweisung, wenn sie uns eine 
einmalige oder mehrmalige Einzugsvollmacht erteilen: 

Hiermit erteile ich, 

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel./Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@-Mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum e.V. die Vollmacht
von meinem Konto bei der

Bank:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bankleitzahl:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Konto-Nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrag (in €): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dauer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

abzubuchen. 

Ort, Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V.

Engelsburger Str. 168, 44793 Bochum 

Bankverbindung: Kto. Nr. 24 401 341, BLZ  430 500 01, Sparkasse Bochum

Jahresbeiträge: ermäßigter Beitrag: 13,- EUR | StudentInnen, Arbeitslose,  

AIP: 26,- EUR | Berufstätige: 52,- EUR | Förderbeitrag: ab 78,- EUR für Natürliche / 

juristische Personen (z.B. Vereine)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Medizinischen Flüchtlingshilfe 
Bochum e.V.! Meinen Beitrag

	 zahle ich jährlich per Dauerauftrag oder per Überweisung

	 zahle ich per vierteljährliches Lastschriftverfahren

	 möchte ich per Einzugsermächtigung bezahlen

Einzugsermächtigung: 

Hiermit erlaube ich der MFH, den jährlichen Mitgliedsbeitrag per Lastschrift von meinem 

Konto abzubuchen

Name / Vorname:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ / Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel./ Fax.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@- Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geldinstitut:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankleitzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kto.Nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht zum 31.10.des 
Vorjahres schriftlich gekündigt wurde.

Ort, Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mitgliedschaft



 

Graphik: Afarin Ghafari


